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Beantwortung der Anfrage A-048 vom 14.01.2019;
Satzung zum Schutz der Grünbestände - Baumschutzsatzung

Sehr geehrte Frau Börner,
Sehr geehrte Frau Dr. Esen-Baur,

zu Ihrer Anfrage hat der AAagistrat am 11.Februar 2019 entschieden, sie wie
folgt zu beantworten:
Mit Anfrage A-022 wurde die Frage nach den Einnahmen und Ausgaben für die
Ersatzpflanzungen bereits im Jahr 2017 gestellt und beantwortet. Seitdem wur
den Einnahmen in Höhe von € 10.400,- getätigt, die bisher noch nicht verwen
det worden sind. Es sollen in diesem Jahr 5.000,-€ für Neupflanzungen ausge
geben werden. Die Standorte sind noch zu bestimmen. Die restlichen Mittel
sollen 2020 ausgegeben werden.

nbßendlichit fr

Robert Siedler

Erster Stadtrat

Hinweise:

Auf Beschiuss des Masistrats vom 06.12.2004 soll den Anfrasestellerinnen und
Anfrasesteilern mitseteilt werden, welcher zeitliche Aufwand zur Beantwor-

tuns der Anfrage erforderlich war und welche Kosten dabei entstanden sind.
Die Beantwortung Ihrer Anfrage dauerte 0,5 Stunden und verursachte Personal-
und Sachkosten von 41,- €.

Gemäß § 17 Absatz 3 der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversamm
lung erhalten alle Stadtverordneten Ihre Anfrage sowie einen Abdruck dieses
Schreibens.
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